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 JUSLINE Entscheidung
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Entscheidungsdatum

15.04.2024

Norm

AsylG 2005 §3

AsylG 2005 §3 Abs1

B-VG Art133 Abs4

VwGVG §24 Abs1

VwGVG §28 Abs1

VwGVG §28 Abs2

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. VwGVG § 24 heute
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2. VwGVG § 24 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 24 gültig von 01.01.2017 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2017

4. VwGVG § 24 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2016

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

Spruch

W131 2266262-1/10E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag Reinhard GRASBÖCK als Einzelrichter über die

Beschwerde von XXXX alias XXXX , geb XXXX , StA Syrien, gegen den Spruchpunkt I des Bescheids des Bundesamts für

Fremdenwesen und Asyl vom XXXX , Zl XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht:Das

Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag Reinhard GRASBÖCK als Einzelrichter über die Beschwerde

von römisch XXXX alias römisch XXXX , geb römisch XXXX , StA Syrien, gegen den Spruchpunkt römisch eins des

Bescheids des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl vom römisch XXXX , Zl römisch XXXX , nach Durchführung

einer mündlichen Verhandlung zu Recht:

A)

Die Beschwerde wird abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I.       Verfahrensgang:römisch eins.       Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer (im Weiteren: Bf) stellte am 06.01.2022 einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich.

2. Bei der Erstbefragung durch Organe des öIentlichen Sicherheitsdienstes am 07.01.2022 gab er an, dass er am XXXX

in Kobane, Syrien geboren worden sei. Er sei Moslem und gehöre der Volksgruppe der Kurden an. Er sei verheiratet,

habe keine Schule besucht und zuletzt als Arbeiter gearbeitet.2. Bei der Erstbefragung durch Organe des öIentlichen

Sicherheitsdienstes am 07.01.2022 gab er an, dass er am römisch XXXX in Kobane, Syrien geboren worden sei. Er sei

Moslem und gehöre der Volksgruppe der Kurden an. Er sei verheiratet, habe keine Schule besucht und zuletzt als

Arbeiter gearbeitet.

Er habe Syrien wegen dem Krieg verlassen. Man könne dort ganz leicht getötet werden und Nahrung gebe es dort auch

nicht in ausreichendem Ausmaß. Die Türkei habe er verlassen, weil er als Kurde dort rassistisch behandelt werde. Im

Falle der Rückkehr nach Syrien habe er Angst vor dem syrischen Regime und den Kurden. Man könne dort willkürlich

zwangsrekrutiert werden.

3. Am 01.06.2022 wurde der Bf von dem zur Entscheidung berufenen Organwalter des Bundesamts für Fremdenwesen

und Asyl (im Weiteren: belangte Behörde) und in Anwesenheit eines Dolmetschers für die Sprache Arabisch

niederschriftlich einvernommen.
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Befragt zu seinem Fluchtgrund gab der Bf an, dass er sein Haus im Jahr 2011 verlassen habe, als der IS in sein

Heimatdorf einmarschiert sei. Er sei daraufhin in die Türkei gegangen. Er habe damals Angst vor dem IS gehabt. Er sei

hierhergekommen, weil es Probleme in der Türkei gegeben habe. Seine Kinder würden dort nicht in die Schule gehen

dürfen. Auf Nachfrage des Einvernahmeleiters führte der Bf an, persönlich keine Probleme mit dem Regime gehabt zu

haben. Wegen des Krieges würden sie jedoch nicht dorthin zurückkehren können. Weitere Probleme habe es keine

gegeben. Wie der Bf nochmals betonte, habe er Syrien wegen dem IS verlassen. Aber habe er im Falle seiner Rückkehr

nach Syrien auch Probleme in den Gebieten, in denen das Regime herrsche. Wenn er erwischt werden würde, müsse er

mitkämpfen, danach würden sie dann wollen, dass seine Kinder mitkämpfen. Er selbst habe seinen Militärdienst in

XXXX abgeleistet. Aufgrund der Tatsache, dass er auf dem rechten Auge nicht gut sehe, sei er nur als Wachmann

eingesetzt gewesen. Er habe lediglich den Dienstgrad eines einfachen Soldaten gehabt. Auf Nachfrage des

Einvernahmeleiters stellt der Bf klar, dass er während seines Militärdiensts an keinen bewaIneten

Auseinandersetzungen teilgenommen habe. Auch habe er seit der Beendigung seines Militärdiensts keinen

Einberufungsbefehl erhalten, da er sich seither in der Türkei aufgehalten habe. Im Falle seiner Rückkehr nach Syrien

habe er Angst vor den Kurden. Er rechne damit, dass er kämpfen müsse, wenn sie ihn erwischen würden und zudem

würden sie auch seinen ältesten Sohn rekrutieren wollen. Befragt zu seinem Fluchtgrund gab der Bf an, dass er sein

Haus im Jahr 2011 verlassen habe, als der IS in sein Heimatdorf einmarschiert sei. Er sei daraufhin in die Türkei

gegangen. Er habe damals Angst vor dem IS gehabt. Er sei hierhergekommen, weil es Probleme in der Türkei gegeben

habe. Seine Kinder würden dort nicht in die Schule gehen dürfen. Auf Nachfrage des Einvernahmeleiters führte der Bf

an, persönlich keine Probleme mit dem Regime gehabt zu haben. Wegen des Krieges würden sie jedoch nicht dorthin

zurückkehren können. Weitere Probleme habe es keine gegeben. Wie der Bf nochmals betonte, habe er Syrien wegen

dem IS verlassen. Aber habe er im Falle seiner Rückkehr nach Syrien auch Probleme in den Gebieten, in denen das

Regime herrsche. Wenn er erwischt werden würde, müsse er mitkämpfen, danach würden sie dann wollen, dass seine

Kinder mitkämpfen. Er selbst habe seinen Militärdienst in römisch XXXX abgeleistet. Aufgrund der Tatsache, dass er auf

dem rechten Auge nicht gut sehe, sei er nur als Wachmann eingesetzt gewesen. Er habe lediglich den Dienstgrad eines

einfachen Soldaten gehabt. Auf Nachfrage des Einvernahmeleiters stellt der Bf klar, dass er während seines

Militärdiensts an keinen bewaIneten Auseinandersetzungen teilgenommen habe. Auch habe er seit der Beendigung

seines Militärdiensts keinen Einberufungsbefehl erhalten, da er sich seither in der Türkei aufgehalten habe. Im Falle

seiner Rückkehr nach Syrien habe er Angst vor den Kurden. Er rechne damit, dass er kämpfen müsse, wenn sie ihn

erwischen würden und zudem würden sie auch seinen ältesten Sohn rekrutieren wollen.

4. Mit dem im Spruch bezeichneten, angefochtenen Bescheid wies die belangte Behörde den Antrag des Bf auf

internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) ab. Sie erkannte

ihm den Status des subsidiär Schutzberechtigten zu (Spruchpunkt II.) und erteilte ihm eine befristete

Aufenthaltsberechtigung für subsidiär Schutzberechtigte für ein Jahr (Spruchpunkt III.). 4. Mit dem im Spruch

bezeichneten, angefochtenen Bescheid wies die belangte Behörde den Antrag des Bf auf internationalen Schutz

bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt römisch eins.) ab. Sie erkannte ihm den

Status des subsidiär Schutzberechtigten zu (Spruchpunkt römisch II.) und erteilte ihm eine befristete

Aufenthaltsberechtigung für subsidiär Schutzberechtigte für ein Jahr (Spruchpunkt römisch III.).

5. Gegen Spruchpunkt I. dieses Bescheids richtete sich die binnen oIener Frist erhobene Beschwerde, in welcher der

Bf insbesondere darlegte, dass beide Seiten aufgrund des eklatanten Personalmangels auf noch verfügbare Soldaten

zurückgreifen würden, um sich zu behaupten. Es sei gewiss, dass der Bf nach seinen vielen Jahren in der Türkei und

der damit erworbenen Auslandserfahrung heute insbesondere für die staatliche syrische Seite noch um einiges

wertvoller erscheine als früher. Diese Erfahrungen würden seine nicht im großen Ausmaß erworbenen Fähigkeiten als

(ehemaliger) Soldat beim regulären Wehrdienst bei weitem aufwiegen. Er lehne heute zudem das Ausüben von

WaIengewalt in tatsächlich kriegerischen Situationen generell ab. Eventuell auf eigene Landsleute zu schießen könne

er sich gar nicht vorstellen. Ebenso sei ein möglicher Einsatz im Nachschub oder bei der Versorgung ausgeschlossen,

da bei derartigen Funktionen nicht ausgeschlossen werden könne, dass man wieder an die Front beordert werde. Bei

einer allfälligen Rückkehr nach Syrien würde ihm wegen seiner beharrlichen Haltung, weder den kurdischen

Verbänden noch dem Assad Regime dienen zu wollen, sogar eine Inhaftierung oder Hinrichtung drohen. 5. Gegen

Spruchpunkt römisch eins. dieses Bescheids richtete sich die binnen oIener Frist erhobene Beschwerde, in welcher

der Bf insbesondere darlegte, dass beide Seiten aufgrund des eklatanten Personalmangels auf noch verfügbare

Soldaten zurückgreifen würden, um sich zu behaupten. Es sei gewiss, dass der Bf nach seinen vielen Jahren in der



Türkei und der damit erworbenen Auslandserfahrung heute insbesondere für die staatliche syrische Seite noch um

einiges wertvoller erscheine als früher. Diese Erfahrungen würden seine nicht im großen Ausmaß erworbenen

Fähigkeiten als (ehemaliger) Soldat beim regulären Wehrdienst bei weitem aufwiegen. Er lehne heute zudem das

Ausüben von WaIengewalt in tatsächlich kriegerischen Situationen generell ab. Eventuell auf eigene Landsleute zu

schießen könne er sich gar nicht vorstellen. Ebenso sei ein möglicher Einsatz im Nachschub oder bei der Versorgung

ausgeschlossen, da bei derartigen Funktionen nicht ausgeschlossen werden könne, dass man wieder an die Front

beordert werde. Bei einer allfälligen Rückkehr nach Syrien würde ihm wegen seiner beharrlichen Haltung, weder den

kurdischen Verbänden noch dem Assad Regime dienen zu wollen, sogar eine Inhaftierung oder Hinrichtung drohen.

6. Das Bundesverwaltungsgericht führte am XXXX eine mündliche Verhandlung durch.6. Das Bundesverwaltungsgericht

führte am römisch XXXX eine mündliche Verhandlung durch.

7. Die befristete Aufenthaltsberechtigung des Bf für subsidiär Schutzberechtigte wurde von der belangten Behörde im

Jänner 2024 um weitere zwei Jahre – bis Ende Dezember 2025- verlängert.

8. Im Jänner 2024 wurde dem Bf ein Fremdenpass von der belangten Behörde ausgestellt.

9. Mit Schreiben vom 15.03.2024 wurde dem Bf und der belangten Behörde das Länderinformationsblatt der

Staatendokumentation zu Syrien in der Fassung vom 14.03.2024 (Version 10) zum Parteiengehör übermittelt. Ihnen

wurde es freigestellt zur Beschwerde vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in Syrien binnen vierzehn Tagen

Stellung zu nehmen.

Stellungnahmen zur Version 10 des LIB langten insoweit beim BVwG nicht ein, wobei hier - rechtlich vorwegnehmend -

festgehalten wird, dass nicht ganz zwei Wochen nach Erscheinen der Version 10 seitens der Staatendokumentation die

Verison 11 editiert wurde, die sich rücksichtlich des über 50-jährigen Bf nicht rechtserheblich von der Version 10

unterscheidet, womit ein neuerliches Parteiengehör unterbleiben konnte - § 17 VwGVG iVm §§ 37 und 39

AVG.Stellungnahmen zur Version 10 des LIB langten insoweit beim BVwG nicht ein, wobei hier - rechtlich

vorwegnehmend - festgehalten wird, dass nicht ganz zwei Wochen nach Erscheinen der Version 10 seitens der

Staatendokumentation die Verison 11 editiert wurde, die sich rücksichtlich des über 50-jährigen Bf nicht

rechtserheblich von der Version 10 unterscheidet, womit ein neuerliches Parteiengehör unterbleiben konnte -

Paragraph 17, VwGVG in Verbindung mit Paragraphen 37 und 39 AVG.

II.     Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch II.     Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1.       Feststellungen:

1.1.    Zur Person des Bf:

Der Bf führt die im Spruch angeführten Personalien. Er ist syrischer Staatsangehöriger und gehört der Volksgruppe der

Kurden an. Er ist sunnitischer Moslem. Seine Muttersprache ist Arabisch. Er spricht zudem Kurdisch. Er ist verheiratet

und ist Vater von sechs Kindern.

Der Bf wurde im Dorf XXXX , nahe der Stadt Kobane, Gouvernement Aleppo geboren, wo er gemeinsam mit seinen

Eltern und seinen Geschwistern aufwuchs und bis zu seiner Ausreise aus Syrien lebte. Im Jahr 2011 ist er in die Türkei

ausgewandert und hat dort bis Dezember 2021 gelebt, ehe er nach Europa Nüchtete. Der Bf besuchte keine Schule.

Der Bf erlernte keinen Beruf. Der Bf arbeitete im Bereich der Quellenbohrung mit.Der Bf wurde im Dorf römisch XXXX ,

nahe der Stadt Kobane, Gouvernement Aleppo geboren, wo er gemeinsam mit seinen Eltern und seinen Geschwistern

aufwuchs und bis zu seiner Ausreise aus Syrien lebte. Im Jahr 2011 ist er in die Türkei ausgewandert und hat dort bis

Dezember 2021 gelebt, ehe er nach Europa Nüchtete. Der Bf besuchte keine Schule. Der Bf erlernte keinen Beruf. Der

Bf arbeitete im Bereich der Quellenbohrung mit.

Die Ehefrau des Bf, seine drei Töchter und drei Söhne leben in der Türkei. Auch ein Bruder und eine Schwester des Bf

leben in der Türkei.

Drei Brüder und eine Schwester des Bf leben in Syrien, ein Bruder des Bf lebt im Irak und eine Schwester des Bf in

Marokko.

Die Kontrolle über seine Herkunftsprovinz Aleppo ist unter dem syrischen Regime, kurdischen Machthabern sowie

türkischen Truppen und mit diesen verbündeten Milizen aufgeteilt. Sein Heimatdorf XXXX sowie die Stadt Kobane

stehen derzeit unter der Kontrolle der Syrian Democratic Forces (im Folgenden: SDF), sprich unter kurdischer

https://www.jusline.at/gesetz/vwgvg/paragraf/17


Kontrolle.Die Kontrolle über seine Herkunftsprovinz Aleppo ist unter dem syrischen Regime, kurdischen Machthabern

sowie türkischen Truppen und mit diesen verbündeten Milizen aufgeteilt. Sein Heimatdorf römisch XXXX sowie die

Stadt Kobane stehen derzeit unter der Kontrolle der Syrian Democratic Forces (im Folgenden: SDF), sprich unter

kurdischer Kontrolle.

Der Bf leidet an einer Sehschwäche am rechten Auge. Ansonsten ist er gesund.

Der Bf ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten.

Der Bf ist in Österreich subsidiär schutzberechtigt.

1.2.    Zu den Fluchtgründen des Bf:

Der Bf hat seinen verpNichtenden Grundwehrdienst in Syrien vom 19. Lebensjahr bis zum 21. Lebensjahr abgeleistet.

Er war dort als einfacher Soldat bzw als Wachmann eingesetzt, da er am rechten Auge an einer Sehschwäche leidet. Er

hat im Rahmen des Militärdiensts nicht an bewaffneten Auseinandersetzungen teilgenommen.

Der 52-jährige Bf ist nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit der Gefahr ausgesetzt, zum Reservedienst in der

syrischen Armee einberufen zu werden.

Dem Bf droht in seinem Herkunftsort auch keine Einberufung zum verpNichtenden Wehrdienst der Demokratischen

Selbstverwaltung für Nord- und Ostsyrien.

Der Bf verließ die Türkei aufgrund der schwierigen Lebensbedingungen für dort lebende Syrer.

Der Bf war nicht politisch tätig, ist nicht Mitglied einer oppositionellen Gruppierung und auch sonst nicht in das

Blickfeld der syrischen Regierung geraten.

Dem Bf droht keine Gefahr, wegen der illegalen Ausreise oder der Asylantragstellung in Österreich mit der Anwendung

von physischer und/oder psychischer Gewalt bedroht zu werden.

Im Falle der Rückkehr nach Syrien in seine Herkunftsregion ist der Bf nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einer

realen Gefahr der Verfolgung durch das syrische Regime ausgesetzt und wird ihm weder von diesem noch von den

kurdischen Milizen mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine oppositionelle Gesinnung unterstellt werden.

1.3.    Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat

Gemäß Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation des BFA zu Syrien vom 14.03.2024

(Version 10) ist daher festzustellen:

1.3.1. Sicherheitslage

[…]

Nordost-Syrien (Selbstverwaltungsgebiet Nord- und Ostsyrien (Autonomous Administration of North and EastSyria -

AANES) und das Gebiet der SNA (Syrian National Army)

Letzte Änderung 2024-03-08 15:02

Besonders volatil stellt sich laut Einschätzung des deutschen Auswärtigen Amt die Lage im Nordosten Syriens (v. a.

Gebiete unmittelbar um und östlich des Euphrats) dar. Als Reaktion auf einen, von der Türkei der Arbeiterpartei

Kurdistans (Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK) zugeschriebenen, Terroranschlag mit mehreren Toten in Istanbul

startete das türkische Militär am 19.11.2022 eine mit Artillerie unterstützte Luftoperation gegen kurdische Ziele u. a. in

Nordsyrien. Bereits zuvor war es immer wieder zu vereinzelten, teils schweren Auseinandersetzungen zwischen

türkischen und Türkei-nahen Einheiten und Einheiten der kurdisch dominierten SDF (Syrian Democratic Forces) sowie

Truppen des Regimes gekommen, welche in Abstimmung mit den SDF nach Nordsyrien verlegt wurden. Als Folge

dieser Auseinandersetzungen, insbesondere auch von seit Sommer 2022 zunehmenden türkischen Drohnenschlägen,

wurden immer wieder auch zivile Todesopfer, darunter Kinder, vermeldet (AA 29.3.2023). Auch waren die SDF

gezwungen, ihren Truppeneinsatz angesichts türkischer Luftschläge und einer potenziellen BodenoIensive

umzustrukturieren. Durch türkische AngriIe auf die zivile Infrastruktur sind auch Bemühungen um die humanitäre

Lage gefährdet (Newlines 7.3.2023). Die AngriIe beschränkten sich bereits im 3. Quartal 2022 nicht mehr nur auf die

Frontlinien, wo die überwiegende Mehrheit der Zusammenstöße und Beschussereignisse stattfanden; im Juli und

August 2022 trafen türkische Drohnen Ziele in den wichtigsten von den SDF kontrollierten städtischen Zentren und



töteten Gegner (und Zivilisten) in Manbij, Kobanê, Tell Abyad, Raqqa, Qamishli, Tell Tamer und Hassakah (CC

3.11.2022). Bereits im Mai 2022 hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdo?an eine vierte türkische Invasion seit

2016 angekündigt (HRW 12.1.2023). Anfang Oktober 2023 begannen die türkischen Streitkräfte wieder mit der

Intensivierung ihrer LuftangriIe auf kurdische Ziele in Syrien, nachdem in Ankara ein Bombenanschlag durch zwei

Angreifer aus Syrien verübt worden war (REU 4.10.2023). Die LuftangriIe, die in den Provinzen Hasakah, Raqqa und

Aleppo durchgeführt wurden, trafen für die Versorgung von Millionen von Menschen wichtige Wasser- und

Elektrizitätsinfrastruktur (HRW 26.10.2023; vgl. AA 2.2.2024).Besonders volatil stellt sich laut Einschätzung des

deutschen Auswärtigen Amt die Lage im Nordosten Syriens (v. a. Gebiete unmittelbar um und östlich des Euphrats)

dar. Als Reaktion auf einen, von der Türkei der Arbeiterpartei Kurdistans (Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK)

zugeschriebenen, Terroranschlag mit mehreren Toten in Istanbul startete das türkische Militär am 19.11.2022 eine mit

Artillerie unterstützte Luftoperation gegen kurdische Ziele u. a. in Nordsyrien. Bereits zuvor war es immer wieder zu

vereinzelten, teils schweren Auseinandersetzungen zwischen türkischen und Türkei-nahen Einheiten und Einheiten der

kurdisch dominierten SDF (Syrian Democratic Forces) sowie Truppen des Regimes gekommen, welche in Abstimmung

mit den SDF nach Nordsyrien verlegt wurden. Als Folge dieser Auseinandersetzungen, insbesondere auch von seit

Sommer 2022 zunehmenden türkischen Drohnenschlägen, wurden immer wieder auch zivile Todesopfer, darunter

Kinder, vermeldet (AA 29.3.2023). Auch waren die SDF gezwungen, ihren Truppeneinsatz angesichts türkischer

Luftschläge und einer potenziellen BodenoIensive umzustrukturieren. Durch türkische AngriIe auf die zivile

Infrastruktur sind auch Bemühungen um die humanitäre Lage gefährdet (Newlines 7.3.2023). Die AngriIe

beschränkten sich bereits im 3. Quartal 2022 nicht mehr nur auf die Frontlinien, wo die überwiegende Mehrheit der

Zusammenstöße und Beschussereignisse stattfanden; im Juli und August 2022 trafen türkische Drohnen Ziele in den

wichtigsten von den SDF kontrollierten städtischen Zentren und töteten Gegner (und Zivilisten) in Manbij, Kobanê, Tell

Abyad, Raqqa, Qamishli, Tell Tamer und Hassakah (CC 3.11.2022). Bereits im Mai 2022 hatte der türkische Präsident

Recep Tayyip Erdo?an eine vierte türkische Invasion seit 2016 angekündigt (HRW 12.1.2023). Anfang Oktober 2023

begannen die türkischen Streitkräfte wieder mit der Intensivierung ihrer LuftangriIe auf kurdische Ziele in Syrien,

nachdem in Ankara ein Bombenanschlag durch zwei Angreifer aus Syrien verübt worden war (REU 4.10.2023). Die

LuftangriIe, die in den Provinzen Hasakah, Raqqa und Aleppo durchgeführt wurden, trafen für die Versorgung von

Millionen von Menschen wichtige Wasser- und Elektrizitätsinfrastruktur (HRW 26.10.2023; vergleiche AA 2.2.2024).

Die Türkei unterstellt sowohl den Streitkräften der Volksverteidigungseinheiten (YPG) als auch der Democratic Union

Party (PYD) Nähe zur von der EU als Terrororganisation gelisteten PKK und bezeichnet diese daher ebenfalls als

Terroristen und Gefahr für die nationale Sicherheit der Türkei (AA 29.11.2021).

[…]

Der Rückzug der USA aus den Gebieten östlich des Euphrat im Oktober 2019 ermöglichte es der Türkei, sich in das

Gebiet auszudehnen und ihre Grenze tiefer in Syrien zu verlegen, um eine PuIerzone gegen die SDF zu schaIen

(CMEC 2.10.2020) [Anm.: Siehe hierzu Unterkapitel türkische Militäroperationen in Nordsyrien im Kapitel

Sicherheitslage]. Aufgrund der türkischen Vorstöße sahen sich die SDF dazu gezwungen, mehrere tausend syrische

Regierungstruppen aufzufordern, in dem Gebiet Stellung zu beziehen, um die Türkei abzuschrecken, und den Kampf

auf eine zwischenstaatliche Ebene zu verlagern (ICG 18.11.2021). Regimekräfte sind seither in allen größeren Städten

in Nordostsyrien präsent (AA 29.11.2021). Die Türkei stützte sich bei ihrer MilitäroIensive im Oktober 2019 auch auf

Rebellengruppen, die in der ’Syrian National Army’ (SNA) zusammengefasst sind; seitens dieser Gruppen kam es zu

gewaltsamen ÜbergriIen, insbesondere auf die kurdische Zivilbevölkerung sowie Christen und Jesiden (Ermordungen,

Plünderungen und Vertreibungen). Aufgrund des Einmarsches wuchs die Zahl der intern vertriebenen Menschen im

Nordosten auf über eine halbe Million an (ÖB Damaskus 1.10.2021).

[…]

Entgegen früheren Ankündigungen bleiben die USA weiterhin militärisch präsent (ÖB Damaskus 1.10.2021; vgl. AA

29.11.2021; JsF 9.9.2022). Am 4.9.2022 errichteten die US-Truppen einen neuen Militärstützpunkt im Dorf Naqara im

Nordosten Syriens, der zu den drei Standorten der US-geführten internationalen Koalition in der Region Qamishli

gehört. Der neue Militärstützpunkt kann dazu beitragen, die verstärkten Aktivitäten Russlands und Irans in der Region

zu überwachen; insbesondere überblickt er direkt den von den russischen Streitkräften betriebenen

LuftwaIenstützpunkt am Flughafen Qamishli. Er ist nur wenige Kilometer von den iranischen Militärstandorten südlich

der Stadt entfernt (JsF 9.9.2022). Hinzukamen wiederholte Luft- bzw. DrohnenangriIe zwischen den in Nordost-Syrien



stationierten US-Truppen und Iran-nahen Milizen (AA 2.2.2024).Entgegen früheren Ankündigungen bleiben die USA

weiterhin militärisch präsent (ÖB Damaskus 1.10.2021; vergleiche AA 29.11.2021; JsF 9.9.2022). Am 4.9.2022

errichteten die US-Truppen einen neuen Militärstützpunkt im Dorf Naqara im Nordosten Syriens, der zu den drei

Standorten der US-geführten internationalen Koalition in der Region Qamishli gehört. Der neue Militärstützpunkt kann

dazu beitragen, die verstärkten Aktivitäten Russlands und Irans in der Region zu überwachen; insbesondere überblickt

er direkt den von den russischen Streitkräften betriebenen LuftwaIenstützpunkt am Flughafen Qamishli. Er ist nur

wenige Kilometer von den iranischen Militärstandorten südlich der Stadt entfernt (JsF 9.9.2022). Hinzukamen

wiederholte Luft- bzw. DrohnenangriIe zwischen den in Nordost-Syrien stationierten US-Truppen und Iran-nahen

Milizen (AA 2.2.2024).

SDF, YPG und YPJ [Anm.: Frauenverteidigungseinheiten] sind nicht nur mit türkischen Streitkräften und verschiedenen

islamistischen Extremistengruppen in der Region zusammengestoßen, sondern gelegentlich auch mit kurdischen

bewaIneten Gruppen, den Streitkräften des AssadRegimes, Rebellen der Freien Syrischen Armee und anderen

Gruppierungen (AN 17.10.2021).

Die kurdisch kontrollierten Gebiete im Nordosten Syriens umfassen auch den größten Teil des Gebiets, das zuvor unter

der Kontrolle des IS in Syrien stand (ICG 11.10.2019; vgl. EUAA 9.2022). Raqqa war de facto die Hauptstadt des IS (PBS

22.2.2022), und die Region gilt als „Hauptschauplatz für den Aufstand des IS“ (ICG 11.10.2019; vgl. EUAA 9.2022).Die

kurdisch kontrollierten Gebiete im Nordosten Syriens umfassen auch den größten Teil des Gebiets, das zuvor unter der

Kontrolle des IS in Syrien stand (ICG 11.10.2019; vergleiche EUAA 9.2022). Raqqa war de facto die Hauptstadt des IS

(PBS 22.2.2022), und die Region gilt als „Hauptschauplatz für den Aufstand des IS“ (ICG 11.10.2019; vergleiche EUAA

9.2022).

Die kurdischenYPG stellen einen wesentlichen Teil der Kämpfer und v. a. der Führungsebene der SDF, welche in

Kooperation mit der internationalen Anti-IS-Koalition militärisch gegen die Terrororganisation IS in Syrien vorgehen (AA

29.11.2021). In Reaktion auf die Reorganisation der Truppen zur Verstärkung der Front gegen die Türkei stellten die

SDF vorübergehend ihre Operationen und andere Sicherheitsmaßnahmen gegen den Islamischen Staat ein. Dies

weckte Befürchtungen bezüglich einer Stärkung des IS in Nordost-Syrien (Newlines 7.3.2023). Die SDF hatten mit

Unterstützung US-amerikanischer Koalitionskräfte allein seit Ende 2021 mehrere Sicherheitsoperationen durchgeführt,

in denen nach eigenen Angaben Hunderte mutmaßliche IS-Angehörige verhaftet und einzelne Führungskader getötet

wurden (AA 2.2.2024).

Der IS führt weiterhin militärische Operationen in der AANES durch. Die SDF reagieren auf die AngriIe mit

routinemäßigen Sicherheitskampagnen, unterstützt durch die Internationale Koalition. Bisher konnten diese die

Aktivitäten des IS und seiner a\liierten Zellen nicht einschränken. SOHR dokumentierte von Anfang 2023 bis

September 2023 121 Operationen durch den IS, wie bewaInete AngriIe und Explosionen, in den Gebieten der AANES.

Dabei kamen 78 Personen zu Tode, darunter 17 ZivilistInnen und 56 Mitglieder der SDF (SOHR 24.9.2023).

Mit dem AngriI auf die Sina’a-Haftanstalt in Hassakah in Nordostsyrien im Januar 2022 und den daran anschließenden

mehrtägigen Kampfhandlungen mit insgesamt ca. 470 Todesopfern (ISAngehörige, SDF-Kämpfer, Zivilisten)

demonstrierte der IS propagandawirksam die Fähigkeit, mit entsprechendem Vorlauf praktisch überall im Land auch

komplexe Operationen durchführen zu können (AA 29.3.2023). Bei den meisten Gefangenen handelte es sich um

prominente IS-Anführer (AM 26.1.2022). Unter den insgesamt rund 5.000 Insassen des überfüllten Gefängnisses

befanden sich nach Angaben von Angehörigen jedoch auch Personen, die aufgrund von fadenscheinigen Gründen

festgenommen worden waren, nachdem sie sich der Zwangsrekrutierung durch die SDF widersetzt hatten, was die SDF

jedoch bestritten (AJ 26.1.2022). Die Gefechte dauerten zehn Tage, und amerikanische wie britische Kräfte kämpften

aufseiten der SDF (HRW 12.1.2023). US-Angaben zufolge war der Kampf die größte Konfrontation zwischen den US-

amerikanischen Streitkräften und dem IS, seit die Gruppe 2019 das (vorübergehend) letzte Stück des von ihr

kontrollierten Gebiets in Syrien verloren hatte (NYT 25.1.2022). Vielen Häftlingen gelang die Flucht, während sich

andere im Gefängnis verbarrikadierten und Geiseln nahmen (ANI 26.1.2022). Nach Angaben der Vereinten Nationen

mussten schätzungsweise 45.000 Einwohner von Hassakah aufgrund der Kämpfe aus ihren Häusern Niehen, und die

SDF riegelte große Teile der Stadt ab (MEE 25.1.2022; vgl. NYT 25.1.2022, EUAA 9.2022). Während der

Kampfhandlungen erfolgten auch andernorts in Nordost-Syrien AngriIe des IS (TWP 24.2.2022). Die geNohenen

Bewohner durften danach zurückkehren (MPF 8.2.2022), wobei Unterkünfte von mehr als 140 Familien scheinbar von

den SDF während der Militäraktionen zerstört worden waren. Mit Berichtszeitpunkt Jänner 2023 waren Human Rights



Watch keine Wiederaufpläne, Ersatzunterkünfte oder Kompensationen für die zerstörten Gebäude bekannt (HRW

12.1.2023).Mit dem AngriI auf die Sina’a-Haftanstalt in Hassakah in Nordostsyrien im Januar 2022 und den daran

anschließenden mehrtägigen Kampfhandlungen mit insgesamt ca. 470 Todesopfern (ISAngehörige, SDF-Kämpfer,

Zivilisten) demonstrierte der IS propagandawirksam die Fähigkeit, mit entsprechendem Vorlauf praktisch überall im

Land auch komplexe Operationen durchführen zu können (AA 29.3.2023). Bei den meisten Gefangenen handelte es

sich um prominente IS-Anführer (AM 26.1.2022). Unter den insgesamt rund 5.000 Insassen des überfüllten

Gefängnisses befanden sich nach Angaben von Angehörigen jedoch auch Personen, die aufgrund von fadenscheinigen

Gründen festgenommen worden waren, nachdem sie sich der Zwangsrekrutierung durch die SDF widersetzt hatten,

was die SDF jedoch bestritten (AJ 26.1.2022). Die Gefechte dauerten zehn Tage, und amerikanische wie britische Kräfte

kämpften aufseiten der SDF (HRW 12.1.2023). US-Angaben zufolge war der Kampf die größte Konfrontation zwischen

den US-amerikanischen Streitkräften und dem IS, seit die Gruppe 2019 das (vorübergehend) letzte Stück des von ihr

kontrollierten Gebiets in Syrien verloren hatte (NYT 25.1.2022). Vielen Häftlingen gelang die Flucht, während sich

andere im Gefängnis verbarrikadierten und Geiseln nahmen (ANI 26.1.2022). Nach Angaben der Vereinten Nationen

mussten schätzungsweise 45.000 Einwohner von Hassakah aufgrund der Kämpfe aus ihren Häusern Niehen, und die

SDF riegelte große Teile der Stadt ab (MEE 25.1.2022; vergleiche NYT 25.1.2022, EUAA 9.2022). Während der

Kampfhandlungen erfolgten auch andernorts in Nordost-Syrien AngriIe des IS (TWP 24.2.2022). Die geNohenen

Bewohner durften danach zurückkehren (MPF 8.2.2022), wobei Unterkünfte von mehr als 140 Familien scheinbar von

den SDF während der Militäraktionen zerstört worden waren. Mit Berichtszeitpunkt Jänner 2023 waren Human Rights

Watch keine Wiederaufpläne, Ersatzunterkünfte oder Kompensationen für die zerstörten Gebäude bekannt (HRW

12.1.2023).

Während vorhergehende IS-AngriIe von kurdischen Quellen als unkoordiniert eingestuft wurden, erfolgte die Aktion in

Hassakah durch drei bestens koordinierte IS-Zellen. Die Tendenz geht demnach Richtung seltenerer, aber größerer

und komplexerer AngriIe, während dezentralisierte Zellen häu]ge, kleinere Attacken durchführen. Der IS nutzt dabei

besonders die große Not der in Lagern lebenden Binnenvertriebenen im Nordosten Syriens aus, z B durch die

Bezahlung kleiner Beträge für Unterstützungsdienste. Der IS ermordete auch einige Personen, welche mit der

Lokalverwaltung zusammenarbeiteten (TWP 24.2.2022). Das Ausüben von koordinierten und ausgeklügelten

Anschlägen in Syrien und im Irak wird von einem Vertreter einer US-basierten Forschungsorganisation als Indiz dafür

gesehen, dass die vermeintlich verstreuten Schläferzellen des IS wieder zu einer ernsthaften Bedrohung werden (NYT

25.1.2022). Trotz der laufenden Bemühungen zur Terrorismusbekämpfung hat der IS im Nordosten Syriens an Stärke

gewonnen und seine Aktivitäten im Gebiet der SDF intensiviert. Am 28.9.2022 gaben die SDF bekannt, dass sie eines

der größten WaIenverstecke des IS seit Anfang 2019 erobert haben. Sowohl die Größe des Fundes als auch sein

Standort sind ein Beleg für die wachsende Bedrohung, die der IS im Nordosten Syriens darstellt (TWI 12.10.2022). Bei

einem weiteren koordinierten AngriI des IS auf das Quartier der kurdischen de facto-Polizeikräfte (ISF/Asayish) sowie

auf ein nahegelegenes Gefängnis für IS-Insassen in Raqqa Stadt kamen am 26.12.2022 nach kurdischen Angaben

sechs Sicherheitskräfte und ein Angreifer ums Leben (AA 29.3.2023). Laut dem Bericht des UN-Sicherheitsrats vom Juli

2022 sind einige der Mitgliedstaaten der Meinung, dass der IS seine Ausbildungsaktivitäten, die zuvor eingeschränkt

worden waren, insbesondere in der Wüste Badiya wieder aufgenommen habe (EUAA 9.2022). Im Jahr 2023 haben die

Aktivitäten von Schläferzellen des IS vor allem in der östlichen Wüste zugenommen (CFR 13.2.2024).

Für weitere Informationen über die Aktivitäten des IS in Syrien siehe das Kapitel „Sicherheitslage“.

Die kurdischen Sicherheitskräfte kontrollieren weiterhin knapp 30 Lager mit 11.000 internierten IS-Kämpfern (davon

500 aus Europa) sowie die Lager mit Familienangehörigen; der Großteil davon in al-Hol (ÖB Damaskus 1.10.2021). Nach

einigen Rückführungen und Repatriierungen beläuft sich die Gesamtzahl der Menschen in al-Hol nun auf etwa 53.000,

von denen etwa 11.000 ausländische Staatsangehörige sind (MSF 7.11.2022b), auch aus Österreich (ÖB Damaskus

1.10.2021). Das Ziel des IS ist es, diese zu befreien, aber auch seinen Anhängern zu zeigen, dass man dazu in der Lage

ist, diese Personen herauszuholen (Zenith 11.2.2022). Das Lager war einst dazu gedacht, Zivilisten, die durch den

KonNikt in Syrien und im Irak vertrieben wurden, eine sichere, vorübergehende Unterkunft und humanitäre

Dienstleistungen zu bieten. Der Zweck von al-Hol hat sich jedoch längst gewandelt, und das Lager ist zunehmend zu

einem unsicheren und unhygienischen Freiluftgefängnis geworden, nachdem die Menschen im Dezember 2018 aus

den vom IS kontrollierten Gebieten dorthin gebracht wurden (MSF 7.11.2022b).

65 Prozent der Bewohner von al-Hol sind Kinder, 52 Prozent davon im Alter von unter zwölf Jahren (MSF 19.2.2024),



die täglicher Gewalt und Kriminalität ausgesetzt sind (STC 5.5.2022; vgl. MSF 7.11.2022a). Das Camp ist zusätzlich zu

einem Refugium für den IS geworden, um Mitglieder zu rekrutieren (NBC News 6.10.2022). Am 22.11.2022 schlugen

türkische Raketen in der Nähe des Lagers ein. Das Chaos, das zu den schwierigen humanitären Bedingungen im Lager

hinzukommt, hat zu einem Klima geführt, das die Indoktrination durch den IS begünstigt. Die SDF sahen sich zudem

gezwungen, ihre Kräfte zur Bewachung der IS-Gefangenenlager abzuziehen, um auf die türkische Bedrohung zu

reagieren (AO 3.12.2022).65 Prozent der Bewohner von al-Hol sind Kinder, 52 Prozent davon im Alter von unter zwölf

Jahren (MSF 19.2.2024), die täglicher Gewalt und Kriminalität ausgesetzt sind (STC 5.5.2022; vergleiche MSF

7.11.2022a). Das Camp ist zusätzlich zu einem Refugium für den IS geworden, um Mitglieder zu rekrutieren (NBC News

6.10.2022). Am 22.11.2022 schlugen türkische Raketen in der Nähe des Lagers ein. Das Chaos, das zu den schwierigen

humanitären Bedingungen im Lager hinzukommt, hat zu einem Klima geführt, das die Indoktrination durch den IS

begünstigt. Die SDF sahen sich zudem gezwungen, ihre Kräfte zur Bewachung der IS-Gefangenenlager abzuziehen, um

auf die türkische Bedrohung zu reagieren (AO 3.12.2022).

Türkische AngriIe und eine Finanzkrise destabilisieren den Nordosten Syriens (Zenith 11.2.2022). Die Autonome

Verwaltung von Nord- und Ostsyrien be]ndet sich heute in einer zunehmend prekären politischen, wirtschaftlichen

und sicherheitspolitischen Lage (TWI 15.3.2022). Wie in anderen Bereichen üben die dominanten Politiker der YPG, der

mit ihr verbündeten Organisationen im Sicherheitsbereich sowie einNussreiche Geschäftsleute EinNuss auf die

Wirtschaft aus, was verbreiteten Schmuggel zwischen den Kontrollgebieten in Syrien und in den Irak ermöglicht

(Brookings 27.1.2023). Angesichts der sich rapide verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen im Nordosten

Syriens haben die SDF zunehmend drakonische Maßnahmen ergriIen, um gegen abweichende Meinungen im Land

vorzugehen und Proteste zum Schweigen zu bringen, da ihre Autorität von allen Seiten bedroht wird (Etana 30.6.2022).

Nach den Präsidentschaftswahlen im Mai 2021 kam es in verschiedenen Teilen des Gebiets zu Protesten, unter

anderem gegen den niedrigen Lebensstandard und die WehrpNicht der SDF (al-Sharq 27.8.2021) sowie gegen

steigende TreibstoIpreise (AM 30.5.2021). In arabisch besiedelten Gebieten im Gouvernement Hassakah und Manbij

(Gouvernement Aleppo) starben Menschen, nachdem Asayish [Anm: Sicherheitskräfte der kurdischen

Autonomieregion] in die Proteste eingriIen (al-Sharq 27.8.2021; vgl. AM 30.5.2021). Die Türkei verschärft die

wirtschaftliche Lage in AANES absichtlich, indem sie den WasserNuss nach Syrien einschränkt (KF 5.2022). Obwohl es

keine weitverbreiteten Rufe nach einer Rückkehr des Assad-Regimes gibt, verlieren einige Einwohner das Vertrauen,

dass die kurdisch geführte AANES für Sicherheit und Stabilität sorgen kann (TWI 15.3.2022).Türkische AngriIe und eine

Finanzkrise destabilisieren den Nordosten Syriens (Zenith 11.2.2022). Die Autonome Verwaltung von Nord- und

Ostsyrien be]ndet sich heute in einer zunehmend prekären politischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen

Lage (TWI 15.3.2022). Wie in anderen Bereichen üben die dominanten Politiker der YPG, der mit ihr verbündeten

Organisationen im Sicherheitsbereich sowie einNussreiche Geschäftsleute EinNuss auf die Wirtschaft aus, was

verbreiteten Schmuggel zwischen den Kontrollgebieten in Syrien und in den Irak ermöglicht (Brookings 27.1.2023).

Angesichts der sich rapide verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen im Nordosten Syriens haben die SDF

zunehmend drakonische Maßnahmen ergriIen, um gegen abweichende Meinungen im Land vorzugehen und Proteste

zum Schweigen zu bringen, da ihre Autorität von allen Seiten bedroht wird (Etana 30.6.2022). Nach den

Präsidentschaftswahlen im Mai 2021 kam es in verschiedenen Teilen des Gebiets zu Protesten, unter anderem gegen

den niedrigen Lebensstandard und die WehrpNicht der SDF (al-Sharq 27.8.2021) sowie gegen steigende

TreibstoIpreise (AM 30.5.2021). In arabisch besiedelten Gebieten im Gouvernement Hassakah und Manbij

(Gouvernement Aleppo) starben Menschen, nachdem Asayish [Anm: Sicherheitskräfte der kurdischen

Autonomieregion] in die Proteste eingriIen (al-Sharq 27.8.2021; vergleiche AM 30.5.2021). Die Türkei verschärft die

wirtschaftliche Lage in AANES absichtlich, indem sie den WasserNuss nach Syrien einschränkt (KF 5.2022). Obwohl es

keine weitverbreiteten Rufe nach einer Rückkehr des Assad-Regimes gibt, verlieren einige Einwohner das Vertrauen,

dass die kurdisch geführte AANES für Sicherheit und Stabilität sorgen kann (TWI 15.3.2022).

Im August 2023 brachen gewaltsame KonNikte zwischen den kurdisch geführten SDF und arabischen Stämmen in Deir

ez-Zor aus (AJ 30.8.2023), in dessen Verlauf es den Aufständischen gelungen war, zeitweise die Kontrolle über

Ortschaften entlang des Euphrat zu erlangen. UNOCHA dokumentierte 96 Todesfälle und über 100 Verwundete infolge

der Kampfhandlungen, schätzungsweise 6.500 Familien seien durch die Gewalt vertrieben worden. Nach

Rückerlangung der Gebietskontrolle durch die SDF kam es auch in den folgenden Wochen zu sporadischen Attentaten

auf SDF sowie zu vereinzelten Kampfhandlungen mit Stammeskräften (AA 2.2.2024).

[…]



1.3.2. Die syrischen Streitkräfte - Wehr- und Reservedienst
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Rechtliche Bestimmungen

Für männliche syrische Staatsbürger ist im Alter zwischen 18 bis 42 Jahren die Ableistung eines Wehrdienstes

verpNichtend (ÖB Damaskus 12.2022). Laut Gesetzesdekret Nr. 30 von 2007 Art. 4 lit b gilt dies vom 1. Januar des

Jahres, in dem das Alter von 18 Jahren erreicht wird, bis zum Überschreiten des Alters von 42 Jahren (PAR 12.5.2007).

Die Dauer des Wehrdienstes beträgt 18 Monate bzw. 21 Monate für jene, die die fünfte Klasse der Grundschule nicht

abgeschlossen haben (PAR 1.6.2011). Polizeidienst wird im Rahmen des Militärdienstes organisiert. Eingezogene

Männer werden entweder dem Militär oder der Polizei zugeteilt (AA 2.2.2024). In der Vergangenheit wurde es auch

akzeptiert, sich, statt den Militärdienst in der syrischen Armee zu leisten, einer der bewaIneten

regierungsfreundlichen Gruppierung anzuschließen. Diese werden inzwischen teilweise in die Armee eingegliedert,

jedoch ohne weitere organisatorische Integrationsmaßnahmen zu setzen oder die Kämpfer auszubilden (ÖB

Damaskus 12.2022).Für männliche syrische Staatsbürger ist im Alter zwischen 18 bis 42 Jahren die Ableistung eines

Wehrdienstes verpNichtend (ÖB Damaskus 12.2022). Laut Gesetzesdekret Nr. 30 von 2007 Artikel 4, Litera b, gilt dies

vom 1. Januar des Jahres, in dem das Alter von 18 Jahren erreicht wird, bis zum Überschreiten des Alters von 42 Jahren

(PAR 12.5.2007). Die Dauer des Wehrdienstes beträgt 18 Monate bzw. 21 Monate für jene, die die fünfte Klasse der

Grundschule nicht abgeschlossen haben (PAR 1.6.2011). Polizeidienst wird im Rahmen des Militärdienstes organisiert.

Eingezogene Männer werden entweder dem Militär oder der Polizei zugeteilt (AA 2.2.2024). In der Vergangenheit

wurde es auch akzeptiert, sich, statt den Militärdienst in der syrischen Armee zu leisten, einer der bewaIneten

regierungsfreundlichen Gruppierung anzuschließen. Diese werden inzwischen teilweise in die Armee eingegliedert,

jedoch ohne weitere organisatorische Integrationsmaßnahmen zu setzen oder die Kämpfer auszubilden (ÖB

Damaskus 12.2022).

WehrpNichtige und Reservisten können im Zuge ihres Wehrdienstes bei der Syrischen Arabischen Armee (SAA) auch

den Spezialeinheiten (Special Forces), der Republikanischen Garde oder der Vierten Division zugeteilt werden, wobei

die Rekruten den Dienst in diesen Einheiten bei Zuteilung nicht verweigern können (DIS 4.2023). Um dem

verpNichtenden Wehrdienst zu entgehen, melden sich manche WehrpNichtige allerdings aufgrund der höheren

Bezahlung auch freiwillig zur Vierten Division, die durch die von ihr kontrollierten Checkpoints Einnahmen generiert

(EB 17.1.2023). Die 25. (Special Tasks) Division (bis 2019: Tiger Forces) rekrutiert sich dagegen ausschließlich aus

Freiwilligen (DIS 4.2023).

Ausnahmen von der WehrpNicht bestehen für Studenten, Staatsangestellte, aus medizinischen Gründen und für

Männer, die die einzigen Söhne einer Familie sind. Insbesondere die Ausnahmen für Studenten können immer

schwieriger inAnspruch genommen werden. Fallweise wurden auch Studenten eingezogen. In letzter Zeit mehren sich

auch Berichte über die Einziehung von Männern, die die einzigen Söhne einer Familie sind (ÖB Damaskus 12.2022).

Einer vertraulichen Quelle des niederländischen Außenministeriums zufolge sollen Männer auch unabhängig ihres

Gesundheitszustandes eingezogen und in der Verwaltung eingesetzt worden sein (NMFA 8.2023).

Die im März 2020, Mai 2021 und Jänner 2022 vom Präsidenten erlassenen Generalamnestien umfassten auch einen

Straferlass für Vergehen gegen das Militärstrafgesetz, darunter FahnenNucht. Die VerpNichtung zum Wehrdienst bleibt

davon unberührt (ÖB Damaskus 12.2022).

Binnenvertriebene sind wie andere Syrer zur Ableistung des Wehrdienstes verpNichtet und werden rekrutiert (FIS

14.12.2018). Auch geNüchtete Syrer, die nach Syrien zurückkehren, müssen mit Zwangsrekrutierung rechnen (AA

2.2.2024). Laut Berichten und Studien verschiedener Menschenrechtsorganisationen ist für zahlreiche GeNüchtete die

Gefahr der Zwangsrekrutierung neben anderen Faktoren eines der wesentlichen Rückkehrhindernisse (AA 2.2.2024;

vgl. ICWA 24.5.2022).Binnenvertriebene sind wie andere Syrer zur Ableistung des Wehrdienstes verpNichtet und

werden rekrutiert (FIS 14.12.2018). Auch geNüchtete Syrer, die nach Syrien zurückkehren, müssen mit

Zwangsrekrutierung rechnen (AA 2.2.2024). Laut Berichten und Studien verschiedener Menschenrechtsorganisationen

ist für zahlreiche GeNüchtete die Gefahr der Zwangsrekrutierung neben anderen Faktoren eines der wesentlichen

Rückkehrhindernisse (AA 2.2.2024; vergleiche ICWA 24.5.2022).

Männliche Nachkommen palästinensischer Flüchtlinge, die zwischen 1948 und 1956 nach Syrien kamen und als solche

bei der General Administration for Palestinian Arab Refugees (GAPAR) registriert sind (NMFA 5.2022), bzw.



palästinensische Flüchtlinge mit dauerhaftem Aufenthalt in Syrien unterliegen ebenfalls der WehrpNicht (AA

13.11.2018; vgl. Action PAL 3.1.2023, ACCORD 21.9.2022). Ihren Wehrdienst leisten sie für gewöhnlich in einer

Unterabteilung der syrischen Armee, die den Namen Palästinensische Befreiungsarmee trägt: Palestinian Liberation

Army (PLA) (BAMF 2.2023, (AA 13.11.2018; vgl. ACCORD 21.9.2022). Es konnten keine Quellen gefunden werden, die

angeben, dass Palästinenser vom Reservedienst ausgeschlossen seien (ACCORD 21.9.2022; vgl. BAMF

2.2023).Männliche Nachkommen palästinensischer Flüchtlinge, die zwischen 1948 und 1956 nach Syrien kamen und

als solche bei der General Administration for Palestinian Arab Refugees (GAPAR) registriert sind (NMFA 5.2022), bzw.

palästinensische Flüchtlinge mit dauerhaftem Aufenthalt in Syrien unterliegen ebenfalls der WehrpNicht (AA

13.11.2018; vergleiche Action PAL 3.1.2023, ACCORD 21.9.2022). Ihren Wehrdienst leisten sie für gewöhnlich in einer

Unterabteilung der syrischen Armee, die den Namen Palästinensische Befreiungsarmee trägt: Palestinian Liberation

Army (PLA) (BAMF 2.2023, (AA 13.11.2018; vergleiche ACCORD 21.9.2022). Es konnten keine Quellen gefunden werden,

die angeben, dass Palästinenser vom Reservedienst ausgeschlossen seien (ACCORD 21.9.2022; vergleiche BAMF

2.2023).

Frauen können als Berufssoldatinnen dem syrischen Militär beitreten. Dies kommt in der Praxis tatsächlich vor, doch

stoßen die Familien oft auf kulturelle Hindernisse, wenn sie ihren weiblichen Verwandten erlauben, in einem so

männlichen Umfeld zu arbeiten. Dem Vernehmen nach ist es in der Praxis häu]ger, dass Frauen in niedrigeren

Büropositionen arbeiten als in bewaIneten oder leitenden Funktionen. Eine Quelle erklärt dies damit, dass Syrien eine

männlich geprägte Gesellschaft ist, in der Männer nicht gerne Befehle von Frauen befolgen (NMFA 5.2022).

Mit Stand Mai 2023 werden die regulären syrischen Streitkräfte immer noch von zahlreichen regierungsfreundlichen

Milizen unterstützt (CIA 9.5.2023). Frauen sind auch regierungsfreundlichen Milizen beigetreten. In den Reihen der

National Defence Forces (NDF) dienen ca. 1.000 bis 1.500 Frauen, eine vergleichsweise geringe Anzahl. Die Frauen sind

an bestimmten Kontrollpunkten der Regierung präsent, insbesondere in konservativen Gebieten, um Durchsuchungen

von Frauen durchzuführen (FIS 14.12.2018).

Die Umsetzung

Bei der Einberufung neuer Rekruten sendet die Regierung Wehrdienstbescheide mit der AuIorderung, sich zum

Militärdienst anzumelden, an Männer, die das wehrfähige Alter erreicht haben. Die Namen der einberufenen Männer

werden in einer zentralen Datenbank erfasst. Männer, die sich beispielsweise im Libanon aufhalten, können mittels

Bezahlung von Bestechungsgeldern vor ihrer Rückkehr nach Syrien überprüfen, ob sich ihr Name in der Datenbank

be]ndet (DIS 5.2020). Laut Gesetz sind in Syrien junge Männer im Alter von 17 Jahren dazu aufgerufen, sich ihr

Wehrbuch abzuholen und sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen. Im Alter von 18 Jahren wird man

einberufen, um den Wehrdienst abzuleisten. Wenn bei der medizinischen Untersuchung ein gesundheitliches Problem

festgestellt wird, wird man entweder vom Wehrdienst befreit oder muss diesen durch Tätigkeiten, die nicht mit einer

Teilnahme an einer Kampfausbildung bzw. -einsätzen verbunden sind, ableisten (STDOK 8.2017; vgl. DIS 7.2023).Bei

der Einberufung neuer Rekruten sendet die Regierung Wehrdienstbescheide mit der AuIorderung, sich zum

Militärdienst anzumelden, an Männer, die das wehrfähige Alter erreicht haben. Die Namen der einberufenen Männer

werden in einer zentralen Datenbank erfasst. Männer, die sich beispielsweise im Libanon aufhalten, können mittels

Bezahlung von Best
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